
 
Beabsichtigte Änderung des Teilbebauungsplans „Grazergasse-Schillergasse-Geidorfgasse-Quer-
gasse – Innenhöfe“, B 140.1, B142.1, vor Endbeschlussfassung: 
 
  
Ausschnitt Teilbebauungsplan  
ENDAUSFERTIGUNG – ENTWURF 
 

 
 

Die Anzahl der maximal zuläs-
sigen oberirdischen Geschoß-
anzahl wird aus dem Verord-

nungsplan gestrichen. 

 

Die maximal zulässige Gesamthöhe der 
Gebäude in der Grazergasse wird von 

14,5m auf 12,5m festgelegt. 

Auf die 3. (gelbe) Baugrenzlinien wird im 
Interesse des Schutzes der Innenhöfe 
zur Gänze verzichtet und als Ausgleich 
für den Verlust an Geschoßfläche wird 
die Hofseitige 2. Baugrenzlinie bis zur 
westlichen Gebäudefront auf GST-NR 

94, KG Leibnitz verschoben. 

Die maximal zulässige Ge-
samthöhe der Gebäude in 
der Geidorfgasse wird von 
11m auf 9,5m festgelegt. 

Die maximal zulässige Gesamthöhe der 
Gebäude in der Schillerstraße wird von 
Osten nach Westen mit 12,5m -9,5m 

(abfallend) festgelegt. 

Die maximal zulässige Gesamthöhe der 
Gebäude in der Quergasse -Ecke 

Geidorfgasse wird von 11m auf 9,5m 
festgelegt. Lediglich an der Ecke zur 

Grazergasse bleibt die maximal zuläs-
sige Gesamthöhe der Gebäude 11m. 

 



 


